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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

 

I.Geltungsbereich 
 

1. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle 
Lieferungen und Leistungen der Fa. Wilsmann Maschinenbau GmbH & Co.KG, 
Industriestr. 27, 33161 Hövelhof und der Fa. Nova Anlagenbau GmbH & Co.KG, 
Industriestr. 22, 33161 Hövelhof.  
 

2. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistungen gelten diese 
Bedingungen als angenommen. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses gültige Fassung. 
 

3. Im Einzelfall abweichend von unseren AGB vereinbarte Bedingungen genießen Vorrang 
für den Fall, dass diese schriftlich abgeschlossen und von uns bestätigt worden sind. 

 
4. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. 

Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. 
 
 

II. Angebot und Vertragsabschluss 
 

1. Unsere Angebote sind unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen 
bedürfen zur Rechtwirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. 
 

2. Ergänzungen, Änderungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls 
unserer schriftlichen Bestätigung.  

 
3. Mündliche Absprachen allein habe keine Gültigkeit. 

 
 

III. Preise 
 

1. Unsere Preise gelten – wenn nicht etwas Anderes besonders vereinbart ist – ab Werk 
ohne Verpackung, Transportversicherung, Fracht, Anfuhr, Abladung und Aufstellung. 
Hinzu kommt die Umsatzsteuer, soweit sie zu berechnen ist, in der jeweiligen 
gesetzlichen Höhe. 
 

2. Soweit nicht anders angegeben halten wir uns an die in unseren Angeboten enthaltenen 
Preise sieben Tage ab deren Datum. 
 

3. Maßgebend sind die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise. Zusätzliche 
Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet. 
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IV. Zahlung 

 
1. Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen 14 Tage nach 

Rechnungserteilung ohne Abzug zu zahlen. 
 

2. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im 
Falle von Schecks gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst 
wurde. 

 

3. Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB, mindestens jedoch 8%, geltend machen. 
Der Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

 

4. Der Kunde ist zur Zurückhaltung von Zahlungen oder zur Aufrechnung wegen von uns 
bestrittener, nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche nicht berechtigt. 

 

 

V. Lieferung 
 

1. Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht 
ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. 
 

2. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung 
durch den Lieferer setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen 
zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der Kunde alle ihm obliegenden 
Verpflichtungen, wie z. B. Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheinigungen 
oder Genehmigungen oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der 
Fall, so verlängert sich die Lieferzeit entsprechend. 
 

3. Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk 
des Lieferers verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist 
 

4. Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen 
verzögert, die der Kunde zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen Monat nach 
Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch die Verzögerung 
entstandenen Kosten berechnet. 
 

5. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige 
Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches des Lieferers liegen, zurückzuführen, 
so verlängert sich die Lieferzeit entsprechend. Der Lieferer wird dem Kunden den 
Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen. 
 

6. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt. 
 

 
VI. Gefahrübergang 

 
1. Die Gefahr geht auf den Kunden über, wenn der Liefergegenstand das Werk verlassen 

hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere 
Leistungen, z. B. die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung übernommen hat. 
  

2. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. 
Sie muss unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach der Meldung des Lieferers 
über die Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. Der Kunde darf die Abnahme bei 
Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern. 
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3. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von Umständen, 
die dem Lieferer nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der 
Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf den Kunden über. 
 

4. Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Kunden zumutbar. 
 

 
VII. Gewährleistung 

 
1. Alle diejenigen Teile sind nach Wahl des Lieferers nachzubessern oder mangelfrei zu 

ersetzen, die sich infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes als 
mangelhaft herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. 
 

2. Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und 
Ersatzlieferungen hat der Kunde nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche 
Zeit und Gelegenheit zu geben; anderenfalls ist der Lieferer von der Haftung für die 
daraus entstehenden Folgen befreit. 
 

3. Darüberhinausgehende Schadenersatzansprüche wegen mangelhafter Lieferung, 
insbesondere auch Entschädigung für entgangenen Gewinn sowie für mitteilbare oder 
unmittelbare Folgeschäden, Minderungs-, Wandlungs-, Anfechtungs- oder 
Rücktrittsrechte sind ausgeschlossen. Für mitgelieferte fremde Erzeugnisse haftet der 
Verkäufer nur bis zur Höhe und in der Art, wie seine Lieferanten. 
 

4. Bessert der Kunde oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung des 
Lieferers für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige 
Zustimmung des Lieferers vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes. 
 

5. Ist eine Abnahme nach besonderen Bedingungen vereinbart, so hat der Besteller diese 
in unserem Werk auf seine Kosten durchzuführen. Unterlässt der Besteller diese 
Abnahme, so gelten die Waren mit Verlassen unseres Werkes als bedingungsgemäß 
geliefert. Die Geltendmachung offensichtlicher Mängel nach erfolgter Abnahme ist 
ausgeschlossen.  
 
 

VIII. Haftungsbeschränkung 
 

1. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Lieferer 
nur  
 

a. bei Vorsatz,  
 
b. bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers / der Organe oder leitender Angestellter,  
 
c. bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit,  
 
d. bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen hat,  
 
e. im Rahmen einer Garantiezusage,  
 
f. bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für 
Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.  
 
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
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IX. Eigentumsvorbehalt 
 

1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller 
Zahlungen – auch für ggf. zusätzlich geschuldete Nebenleistungen – aus dem 
Liefervertrag vor. 
 

2. Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Kunden gegen 
Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht 
der Kunde selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. 

 

3. Der Kunde darf den Liefergegenstand weder veräußern, verpfänden noch zur Sicherung 
übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch 
Dritte hat er den Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen. 

 

4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der 
Lieferer zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der 
Kunde zur Herausgabe verpflichtet. 

 

5. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Lieferer, vom Vertrag 
zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen. 
 

 

X. Verjährung 
 

1. Alle Ansprüche des Bestellers –aus welchen Rechtsgründen auch immer –verjähren in 
12 Monaten. Für vorsätzliches oder arglistiges Verhalten, sowie bei Ansprüchen nach 
dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Fristen. 
 

 

XI. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 
 

1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns 
und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 

2. Soweit gesetzlich zulässig, ist Delbrück ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus 
dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. 
 

 

3. Sollten Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise nicht rechtswirksam 
oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später 
verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der vorstehenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht berührt werden. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 


